
3.3.1 Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat und fakultativer ArbN-Beteiligung, PIE 

3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 
„Non-PIE“: PIE 

Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
Vorbemerkungen 
 
Einführende Bemerkungen: 

Die Aktiengesellschaft hat immer einen Aufsichtsrat. 
Sind im Aufsichtsrat der AG Arbeitnehmer vertreten, ohne dass ein gesetzliches Mitbestim-
mungsstatut (z.B. MitbestG, DrittelbG) gilt, gelten für die Vertretung der Arbeitnehmer im Auf-
sichtsrat die Regelungen der Satzung dieser AG. 
Ist die AG kapitalmarktorientiert oder Versicherungsunternehmen oder Kreditinstitut, ist sie Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse („Public Interest Entity“ – „PIE“). 

Anwendbare Rechtsvorschriften: gelten: Anmerkung: 

Anwendung der Regelungen der  
EU-AbschlussprüferVO 

unmittel-
bar 

Da PIE, gilt EU-VO 537/2014 unmittel-
bar. (Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) EU-VO 
537/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 13 EU-
Abschlussprüferrichtlinie, ) 

Anwendung der Regelungen des  
AktG zum Aufsichtsrat 

unmittel-
bar 

Da Aktiengesellschaft, gilt AktG zwin-
gend 
§ 23 Abs. 5 AktG (Gebot der Satzungs-
strenge) ist zu beachten; danach kann 
von den Vorschriften des AktG durch 
Satzungsbestimmung nur abgewichen 
werden, soweit dies das AktG ausdrück-
lich zulässt. Die hier in Frage kommen-
den Regelungen, v.a. über 
 Anforderungen an AR-Mitglieder  

(§ 100 AktG) 
 Bildung von Ausschüssen des Auf-

sichtsrats, besondere Aufgaben eines 
Prüfungsausschusses und nicht (ab-
schließend) delegierbare Vorbehalts-
aufgaben des Gesamtaufsichtsrats 
(§ 107 AktG) 

 Prüfung, Billigung und Feststellung 
des Jahres- und Konzernabschlusses 
durch den Aufsichtsrat (§§ 171, 172 
AktG) 

sind zwingendes Recht und durch die 
Satzung nicht abweichend gestaltbar. 

Anwendung der Regelungen des  
HGB über die Prüfung von Jahres- 
und Konzernabschlüssen 

unmittel-
bar 

Soweit nicht die besonderen Regelungen 
der EU-VO 537/2014 gelten (diese ha-
ben für PIE immer Vorrang) gelten die 
Regelungen des HGB über die gesetzli-
che Pflichtprüfung von Jahres- und Kon-
zernabschluss (§§ 316 – 324 HGB). 



 
3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(1) Auswahl des Abschlussprüfers (Wechsel oder erneute Bestellung) 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Überwachung der Auswahl des Abschlussprüfers: 

neu Prüfungsausschuss (bzw. Auf-
sichtsrat) hat die Auswahl des 
Abschlussprüfers zu überwa-
chen.  

§ 107 Abs. 
3 Satz 2 
AktG  

Neuregelung gilt für alle obligatorischen 
Aufsichtsräte, da § 107 AktG entweder 
unmittelbar (AG) oder über Verweisun-
gen in MitbestG und DrittelbG gilt. 

„Externe Rotation“ (Zwingender Wechsel des Abschlussprüfers): 

neu 1) Höchstlaufzeit von Prü-
fungs-mandaten: 10 Jahre.  
 

2) Erhöhte Mandatslaufzeit 
nach öffentlichem Aus-
schreibungsverfahren für 
das 11. zu prüfende Ge-
schäftsjahr: 20 Jahre.  

3) Erhöhte Mandatslaufzeit bei 
Bestellung mehrerer WP 
als Abschlussprüfer 
(„Joint Audit“) ab dem 11. 
zu prüfenden Geschäftsjahr: 
24 Jahre. 

Art. 17 
Abs. 1 
EU-VO  
§ 318 Abs. 
1a Satz 1 
HGB  
 
§ 318 Abs. 
1a Satz 2 
HGB  

Übergangsregelung  
(Art. 41 EU-VO): 
Wechsel, wenn Mandatsdauer … 
 am 17.06.2020 mindestens 20 Jahre 

beträgt, 
 am 17.06.2023 mehr als 10 und we-

niger als 20 Jahre beträgt, 
 am 17.06.2016 weniger als 11 Jahre 

und wenn Höchstdauern gem. Art. 17 
Abs. 1 EU-VO bzw. § 318 Abs. 1a 
HGB erreicht werden. 

Übergangsregel (EGHGB): Alternativen 2) und 3) kommen ab dem 12. oder 13. zu prü-
fenden Geschäftsjahr in Frage, wenn die Wahl des Abschlussprüfers für das nächste 
nach dem 16.06.2016 beginnende Geschäftsjahr erfolgt. 

Zuständigkeit des Prüfungsausschusses für das Auswahlverfahren: 

neu Prüfungsausschuss ist für das 
o.g. Ausschreibungsverfahren 
(„Auswahlverfahren“) „zustän-
dig“. 

Art. 16 
Abs. 2 bis 
5 EU-VO 

Prüfungsausschuss ist „Herr des Verfah-
rens“; „geprüftes Unternehmen“ … 
 kann das Auswahlverfahren frei ge-

stalten (keine öffentliche Ausschrei-
bung im Sinne des Vergaberechts er-
forderlich), 

 beurteilt die Vorschläge (Angebote) 
der Abschlussprüfer anhand der in 
den Ausschreibungsunterlagen fest-
gelegten Auswahlkriterien, 

 erstellt einen Bericht, der vom Prü-
fungsausschuss validiert wird.  

Beschränkungen bei der Prüferauswahl unzulässig: 
neu Verbot von Verträgen, die die 

Auswahl von Abschlussprüfern 
einschränken. 

Art. 16. 
Abs. 6 
EU-VO 

Praxisrelevant ist v.a., dass damit sog. 
„Big-Four-Klauseln“ verboten sind. Derar-
tige vertragliche Regelungen sind inso-
weit nichtig. 

 2 



 
3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(2) Auswahlverfahren gemäß Artikel 16 EU-VO 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Zwingende Anwendung des Auswahlverfahrens 

neu Besteht die Notwendigkeit, die 
Absicht oder die Möglichkeit, 
den Abschlussprüfer des PIE zu 
wechseln, ist ein Auswahlver-
fahren gem. Art. 16 Abs. 2 bis 5 
EU-VO durchzuführen. 
Auch vor Ablauf der Mandats-
Höchstlaufzeit ist bei einem Prü-
ferwechsel das vorgeschaltete 
Auswahlverfahren erforderlich. 

Art. 16 
Abs. 2 bis 
5 EU-VO 
 
Art. 17 
Abs. 1 
i.V.m. § 
318 Abs. 
1a Satz 1 
HGB  

Außer im Fall der Erneuerung eines Prü-
fungsmandats wird die Empfehlung des 
Prüfungsausschusses im Anschluss an 
ein Auswahlverfahren erstellt, das das 
geprüfte Unternehmen unter Berücksich-
tigung der in der EU-VO (Art. 16 Abs. 3) 
vorgegebenen Kriterien durchführt. 
Die begründete Empfehlung des Prü-
fungsausschusses basiert auf diesem 
Auswahlverfahren. 

Kriterien des Auswahlverfahrens 
neu Die Kriterien des Art. 16 Abs. 3 

EU-VO für das Auswahlverfah-
ren gelten grundsätzlich bei je-
der Ausschreibung.  
Ausgenommen sind gemäß Art. 
16 Abs. 4 EU-VO PIE mit gerin-
ger Marktkapitalisierung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beurteilung der Angebote durch 
das geprüfte Unternehmen. 
 
Erstellung eines Berichts durch 
das geprüfte Unternehmen; Va-
lidierung des Berichts durch den 
Prüfungsausschuss. 
 
Verfahren durch geprüftes Un-
ternehmen ggü. Abschlussprü-
feraufsichtsbehörde darzulegen. 

Art. 16 
Abs. 3 
EU-VO  

a) Aufforderung beliebiger Abschlussprü-
fer zur Angebotsabgabe, sofern  

- Mandatshöchstlaufzeiten beachtet 
werden und 

- Teilnahme von „kleineren Prüfern“ 
an dem Ausschreibungsverfahren in 
keiner Weise ausgeschlossen wird.  

b) Ausschreibungsunterlagen, die trans-
parente, diskriminierungsfreie Auswahl-
kriterien enthalten. 

c) Frei gestaltbares Verfahren und Mög-
lichkeit, im Laufe des Verfahrens direkt 
mit interessierten Bietern zu verhan-
deln. 

d) Aufnahme bestimmter Qualitätsstan-
dards in die Ausschreibungsunterlagen, 
falls die Abschlussprüferaufsichtsbe-
hörde deren Einhaltung verlangt. 

e) Beurteilung der Angebote anhand der 
in den Ausschreibungsunterlagen fest-
gelegten Auswahlkriterien.   
Bericht über die im Auswahlverfahren  
gezogenen Schlussfolgerungen unter 
Berücksichtigung aller Erkenntnisse aus 
den von der Abschlussprüferaufsicht 
veröffentlichten Inspektionsberichten. 

f) Auf Verlangen der Abschlussprüferauf-
sichtsbehörde muss faires Auswahl-
verfahren dargelegt werden können. 

 3 



 
3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(3) Empfehlung des Prüfungsausschusses 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Vorlage einer begründeten Empfehlung des Prüfungsausschusses an den Aufsichtsrat: 
neu  Empfehlung erfolgt bei „blo-

ßer“ Erneuerung des Prü-
fungsmandats („Wieder-
bestellung“) ohne Begrün-
dung. 

 Ansonsten gilt:  
Der Prüfungsausschuss hat 
dem Aufsichtsrat (mindes-
tens) zwei Vorschläge mit ei-
ner Begründung sowie mit 
begründeter Präferenz für 
einen der Vorschläge („Emp-
fehlung“) zu unterbreiten. 

§ 124 Abs. 
3 Satz 2, 
2. Hs. 
AktG, Art. 
16 Abs. 2 
EU-VO  

 

Auswahlverfahren als Grundlage der Empfehlung des Prüfungsausschusses 
neu Außer im Fall der Erneuerung 

eines Prüfungsmandats wird die 
Empfehlung des Prüfungsaus-
schusses im Anschluss an ein 
Auswahlverfahren erstellt, das 
das geprüfte Unternehmen unter 
Berücksichtigung der in der EU-
VO (Art. 16 Abs. 3) vorgegebe-
nen Kriterien durchführt. 

Art. 16 
Abs. 3 
i.V.m. Art. 
17 Abs. 1 
und 2 EU-
VO 

Zum „Auswahlverfahren“ gemäß Art. 16 
EU-VO siehe oben (2). 

Erklärung des Prüfungsausschusses: 

neu Der Prüfungsausschuss erklärt 
in seiner Empfehlung, dass die-
se frei von ungebührlicher Ein-
flussnahme durch Dritte ist und 
ihm keine „Big-Four-Klausel“ 
(o.ä., Art. 16 Abs. 6 EU-VO) 
auferlegt wurde. 
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(4) Wahl des Abschlussprüfers 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Wahl durch die Anteilseignerversammlung 

 Wahl des Abschlussprüfers er-
folgt durch Gesellschafter- bzw. 
Hauptversammlung.  

§ 119 Abs. 
1 Nr. 4 
AktG  
und 
§ 318 Abs. 
1 Satz 1 
HGB 

Für die Wahl des Abschlussprüfers durch 
die Hauptversammlung unterbreitet nur 
der AR der HV einen Wahlvorschlag 
(§ 124 Abs. 3 Satz 1 AktG). 
Kein Vorschlagsrecht des Vorstands an 
die Hauptversammlung für die Wahl des 
Abschlussprüfers. 

Unterschied zwischen „Nachtragsprüfung“ und „Folgeprüfung“ 
 Nachtragsprüfung 

Änderung des Jahres- bzw. 
Konzernabschlusses oder des 
Lageberichts bzw. des Konzern-
lageberichts nach Vorlage des 
Prüfungsberichts und Prüfung 
dieser Unterlagen. 

§ 316 Abs. 
3 HGB 
 

Keine erneute Wahl des Abschlussprü-
fers erforderlich. 
Erneute Prüfung der Unterlagen „soweit 
es die Änderung erfordert“. 
Berichterstattung über das Prüfungser-
gebnis. 
Ergänzung des Bestätigungsvermerks. 

 Folgeprüfung 
Derselbe Abschlussprüfer prüft 
mehrere aufeinanderfolgende 
Jahresabschlüsse desselben 
Unternehmens. 

 In Deutschland muss der Abschlussprü-
fer für jedes Geschäftsjahr neu bestellt 
werden. 
Wahl und Beauftragung des Abschluss-
prüfers erfolgen deshalb für jedes Jahr 
neu. 
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(5) Beauftragung des Abschlussprüfers  
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Überwachung der Auswahl des Abschlussprüfers: 

 Beauftragung des Abschluss-
prüfers bei obligatorischem Auf-
sichtsrat erfolgt immer durch 
den Aufsichtsrat 

§ 111 Abs. 
2 Satz 3 
AktG 

Die Norm gilt für alle obligatorischen Auf-
sichtsräte, da die aktienrechtliche Rege-
lung entweder unmittelbar (AG) oder 
über Verweisungen in MitbestG und Drit-
telbG gilt. 

 Beauftragung des Abschluss-
prüfers durch den Aufsichtsrat 
erfolgt unverzüglich nach der 
Wahl durch die Haupt- bzw. 
Gesellschafterversammlung.  

 Bei Abschluss des Prüfungsvertrags wird 
der Aufsichtsrat durch den Aufsichtsrats-
vorsitzenden vertreten. 

Aufsichtsrat beschließt über die Beauftragung des Abschlussprüfers 

 Erteilung des Prüfungsauftrages 
gem. § 111 Abs. 2 S. 3 AktG ist 
ausdrücklich nicht vom Wortlaut 
des § 107 Abs. 3 S. 4 AktG er-
fasst (dort nur § 111 Abs. 3 
AktG, Einberufung HV, ge-
nannt). 

 Da die Prüfung des Abschlusses eine 
Vorbehaltsaufgabe des Gesamtplenums 
ist, kann m.E. die Erteilung des Prü-
fungsauftrags an den Abschlussprüfer 
nicht delegiert werden (so auch Lutter/ 
Krieger, Rechte und Pflichten des Auf-
sichtsrats, 6. Aufl., Köln 2014, Tz. 174). 

Kernelemente des Prüfungsauftrages an den Abschlussprüfer 
 Das HGB gibt Mindestinhalte 

der gesetzlichen Abschlussprü-
fung vor, die auch durch Verein-
barung zwischen AR und Ab-
schlussprüfer nicht einge-
schränkt werden können. 
 

§ 317 
HGB 

Zusätzliche Prüfungsschwerpunkte und 
Berichterstattungsthemen können – 
müssen aber nicht – beauftragt werden 
(siehe (6)). 
Weiterhin sind zu vereinbaren: 
 Vergütung des Abschlussprüfers, 
 Planung des zeitlichen Ablaufs der 

Prüfung (ggf. mit Verweis auf nähe-
re Abstimmung zwischen Vorstand 
und Prüfer); dabei ist aus Sicht des 
Aufsichtsrats die rechtzeitige Fertig-
stellung der Berichterstattung vor 
den Sitzungen des Aufsichtsrats und 
des Prüfungsausschusses hervor-
zuheben. 

Auftragsbestätigung durch den Abschlussprüfer 

 Auftragsbestätigungsschreiben 
des Abschlussprüfers an den 
Aufsichtsrat (vertreten durch 
den Vorsitzenden). 

§ 675 
BGB 
(§ 51 
WPO) 

Annahme des Prüfungsauftrags durch 
Auftragsbestätigung. Eine Ablehnung 
des Prüfungsauftrages hätte der Ab-
schlussprüfer unverzüglich zu erklären. 

 6 



 
3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(6) Prüfungsschwerpunkte 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Vereinbarung (zusätzlicher) Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer 

 (Zusätzliche) Prüfungsschwer-
punkte können vom Aufsichtsrat 
(ggf. auf Empfehlung des Prü-
fungsausschusses) beauftragt 
werden. 
Die Form der Berichterstattung 
sollte geklärt werden:  
Z.B. Gesonderter Abschnitt im 
Prüfungsbericht oder gar Ergän-
zungsband zum Prüfungsbericht 
(nur bei sehr umfangreichen 
Schwerpunkten). 

§ 111 Abs. 
2 Satz 3 
AktG 

Auch der Abschlussprüfer selbst setzt im 
Rahmen seiner Eigenverantwortlichkeit 
für die Prüfungsdurchführung Schwer-
punkte. Dies kann der Aufsichtsrat nicht 
einschränken oder gar verbieten. 
Insoweit sind die Prüfungsschwerpunkte 
des Aufsichtsrats in der Regel als „zu-
sätzlich“ anzusehen. 
Die Norm gilt für alle obligatorischen Auf-
sichtsräte, da die aktienrechtliche Rege-
lung entweder unmittelbar (AG) oder 
über Verweisungen in MitbestG und Drit-
telbG gilt. 
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(7) Überwachung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Überwachung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers: 

 Gesetzlich konkretisierter Auf-
trag zur Überwachung der Un-
abhängigkeit des Abschlussprü-
fers durch den Prüfungsaus-
schuss (bzw. den Aufsichtsrat), 
ist seit BilMoG (2009) normiert. 

§ 107 Abs. 
3 Satz 2 
AktG  

Die Pflicht gilt für alle obligatorischen 
Aufsichtsräte, da aktienrechtliche Rege-
lung entweder unmittelbar (AG) oder 
über Verweisungen in MitbestG und Drit-
telbG gilt. 

Bestätigung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers im Prüfungsbericht 

 Der Abschlussprüfer hat im Prü-
fungsbericht seine Unabhängig-
keit zu bestätigen. 

§ 321 Abs. 
4a HGB 

 

Erklärung des Abschlussprüfers gegenüber dem Prüfungsausschuss 

neu Jährliche, schriftliche Erklärung 
des Abschlussprüfers gegen-
über dem Prüfungsausschuss 
über seine Unabhängigkeit. 

Art. 6  
Abs. 2 
Buchst. a) 
EU-VO 

 

neu Abschlussprüfer erörtert mit 
dem Prüfungsausschuss  
 die Gefahren für seine Un-

abhängigkeit sowie 
 die von ihm gemäß (Art. 6 

EU-VO) Absatz 1  
(vor Mandatsübernahme 
oder -fortsetzung!) doku-
mentierten und angewen-
deten Schutzmaßnahmen 
zur Verminderung dieser 
Gefahren. 

Art. 6 Abs. 
2 Buchst. 
b) EU-VO 
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(8) Umgang mit „Nichtprüfungsleistungen“ des Abschlussprüfers durch AR und PA 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Verbotene Nichtprüfungsleistungen 

neu EU-VO enthält eine umfangrei-
che „Blacklist“ verbotener Nicht-
prüfungsleistungen. 
 

Art. 5 Abs. 
1 Unter-
abs. 2 EU-
VO sowie 
Ausnah-
men in § 
319a Abs. 
1 Nr. 2 
und 3 
HGB  

HGB enthält Einschränkungen der Black-
list gem. Art 5 Abs. 1 Unterabs. 2 EU-VO 
in § 319a Abs. 1 Nr. 2 und 3 HGB  
Diese Regelungen im HGB dienen zur 
Umsetzung des Mitgliedstaatenwahl-
rechts in Art.5 Abs.3 der EU-VO. 
Im Ergebnis sind für die Abschlussprüfer 
deutscher PIE nur die Nichtprüfungsleis-
tungen verboten, die die EU-VO als 
„Mindestkatalog“ definiert. 

 Das Erbringen von Nichtprü-
fungsleistungen, die gem. HGB 
sind, führt dazu, dass der Prüfer 
nicht Abschlussprüfer sein kann. 

§§ 319, 
319a HGB 

Führt er dennoch eine Abschlussprüfung 
durch, so wird diese durch einen von der 
Abschlussprüfung ausgeschlossenen 
Prüfer durchgeführt.  

 Ein Verstoß gegen § 319 Abs. 2 
bis 5 führt dazu, dass das Ge-
richt auf Antrag einen anderen 
Abschlussprüfer bestellt. 

§ 319 Abs. 
2 bis 5 
HGB 

 „Besorgnis der Befangenheit“ 
Ein solcher Antrag kann wirksam nur bis 
zur Erteilung des Bestätigungsvermerks 
gestellt werden. 

Erbringung erlaubter Nichtprüfungsleistungen 

neu „erlaubte Nichtprüfungsleistun-
gen“ = nicht verbotene (s. oben)  
Erbringung durch den Ab-
schlussprüfer nur zulässig, 
wenn der Prüfungsausschuss 
dies „nach gebührender Beurtei-
lung der Gefährdung der Unab-
hängigkeit und der angewende-
ten Schutzmaßnahmen gemäß 
Artikel 22b der Richtlinie 
2006/43/EG billigt.“  
Erbringung erlaubter Steuerbe-
ratungsleistungen nur nach vor-
heriger Zustimmung des Prü-
fungsausschusses.  
Der Prüfungsausschuss erstellt 
ggf. Leitlinien in Bezug auf die 
erlaubten Steuerberatungs- und 
Bewertungsleistungen.  

Art. 5 Abs. 
2 EU-VO 
Art. 5 Abs. 
4 EU-VO 
 
 
 
 
 § 405 
Abs. 3b) 
Nr. 1 AktG 
§ 319a 
Abs. 3 
HGB 

Verstöße gegen Art. 5 EU-VO sollen zu-
nächst „nur“ dazu führen, dass der ent-
sprechende Beratungsvertrag nichtig 
wegen Verstoßes gegen Verbotsgesetz 
(§ 134 BGB) ist. Allerdings begehen Auf-
sichtsrats- bzw. Prüfungsausschussmit-
glieder  damit einen Verstoß gegen die 
EU-VO, der als Ordnungswidrigkeit mit 
Bußgeld sanktioniert ist.  
Beachte Honorarobergrenze gem. Art. 
4 Abs. 2 EU-VO: 
Gesamthonorar für erlaubte Nichtprü-
fungsleistungen ist begrenzt auf ma-
ximal 70 % des Durchschnitts der in den 
letzten drei aufeinanderfolgenden Ge-
schäftsjahren für die Abschlussprü-
fung(en) des geprüften Unternehmens 
und ggf. seines  Mutterunternehmens, 
der von ihm beherrschten Unternehmen 
und der konsolidierten Abschlüsse der 
betreffenden Unternehmensgruppe. 
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(9) Verbotene „Nichtprüfungsleistungen“ des Abschlussprüfers („Blacklist“) 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Verbotene Nichtprüfungsleistungen 
 *aber gem. § 319a HGB erlaubt 

Art. 5 Abs. 1 Unterabsatz 2 EU-VO: 
 v.a. wenn „unwesentlich“, § 319a Abs. 1 HGB  

neu a) Erbringung von Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit Folgendem:  
i) *Erstellung von Steuererklärungen;  
ii) Lohnsteuer;  
iii) Zöllen;  
iv) *Ermittlung von staatlichen Beihilfen und steuerlichen Anreizen, es sei denn, die 

Unterstützung durch den Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft bei sol-
chen Leistungen ist gesetzlich vorgeschrieben;  

v) *Unterstützung hinsichtlich Steuerprüfungen durch die Steuerbehörden, es sei 
denn,  die Unterstützung durch den Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft 
bei diesen Prüfungen ist gesetzlich vorgeschrieben;  

vi) *Berechnung der direkten und indirekten Steuern sowie latenter Steuern;  
vii) *Erbringung von Steuerberatungsleistungen;  

b) Leistungen, mit denen eine Teilnahme an der Führung oder an Entscheidungen 
des geprüften Unternehmens verbunden ist;  

c) Buchhaltung und Erstellung von Unterlagen der Rechnungslegung und von Ab-
schlüssen;  

d) Lohn und Gehaltsabrechnung;  
e) Gestaltung und Umsetzung interner Kontroll- oder Risikomanagementverfah-

ren, die bei der Erstellung und/oder Kontrolle von Finanzinformationen oder Finanzin-
formationstechnologiesystemen zum Einsatz kommen;  

f) *Bewertungsleistungen, einschließlich Bewertungsleistungen in Zusammenhang mit 
Leistungen im Bereich der Versicherungsmathematik und der Unterstützung bei 
Rechtsstreitigkeiten;  

g) juristische Leistungen im Zusammenhang mit  
i) allgemeiner Beratung,  
ii) Verhandlungen im Namen des geprüften Unternehmens und  
iii) Vermittlungstätigkeiten in Bezug auf die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten;  

h) Leistungen im Zusammenhang mit der internen Revision des geprüften Unter-
nehmens;  

i) Leistungen im Zusammenhang mit der Finanzierung, der Kapitalstruktur und -
ausstattung sowie der Anlagestrategie des geprüften Unternehmens, ausgenommen 
die Erbringung von Bestätigungsleistungen im Zusammenhang mit Abschlüssen, ein-
schließlich der Ausstellung von Prüfbescheinigungen (Comfort Letters) im Zusam-
menhang mit vom geprüften Unternehmen herausgegebenen Prospekten;  

j) Werbung für, Handel mit oder Zeichnung von Aktien des geprüften Unternehmens;  
k) Personaldienstleistungen in Bezug auf  

i) Mitglieder der Unternehmensleitung, die in der Position sind, erheblichen Einfluss 
auf die Vorbereitung der Rechnungslegungsunterlagen oder der Abschlüsse, die 
Gegenstand der Abschlussprüfung sind, auszuüben, wenn zu diesen Dienstleis-
tungen Folgendes gehört:  
—  Suche nach oder Auswahl von Kandidaten für solche Positionen oder  
—  Überprüfung der Referenzen von Kandidaten für diese Positionen;  

ii) Aufbau der Organisationsstruktur und  
iii) Kostenkontrolle. 
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(10) Kommunikation mit dem Abschlussprüfer 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Teilnahme des Abschlussprüfers an der „Bilanzsitzung“ 

 Abschlussprüfer hat an der „Bi-
lanzsitzung“ des Aufsichtsrats 
oder des Prüfungsausschusses 
verpflichtend teilzunehmen.  

§ 171 Abs. 
1 S. 2 und 
3 AktG  

Diese Formulierung („oder“) ist m.E. so 
zu verstehen, dass der Abschlussprüfer 
an den Sitzungen des Ausschusses und 
des Plenums teilnimmt. 
Diese „kumulative“ Betrachtung erklärt 
sich v.a. damit, dass die Prüfung des 
Abschlusses eine Vorbehaltsaufgabe 
des Aufsichtsratsplenums ist (§ 107 Abs. 
3 Satz 4 AktG) und der Ausschuss nur 
vorberaten kann (so auch Lutter/Krieger, 
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats, 
6. Auflage, Köln 2014, Tz. 183). 
Weder Aufsichtsrat noch Abschlussprüfer 
können auf die Teilnahme des Ab-
schlussprüfers an der Bilanzsitzung ver-
zichten. Wer auf die Teilnahme des Ab-
schlussprüfers verzichtet, begeht eine – 
im Schadensfall haftungsbewährte – 
Pflichtverletzung. 

neu Art. 11 Abs. 2, 2. Unterabsatz 
EU-VO ist damit bereits umge-
setzt. 

 Beratung wichtigster Sachverhalte aus 
der Abschlussprüfung, auf Verlangen des 
Abschlussprüfers oder des Prüfungsaus-
schusses. 

Pflicht des Abschlussprüfers zur unverzüglichen Mitteilung von Unregelmäßigkeiten 

 IDW Prüfungsstandard: 
Der Abschlussprüfer hat dem 
Aufsichtsrat Unregelmäßigkei-
ten, die im Rahmen der Prüfung 
entdeckt wurden, unverzüglich 
mitzuteilen. 

IDW PS 
210 Tz. 60 
ff. 

 

 Empfehlung des DCGK: 
Unverzügliche Berichterstattung 
des Abschlussprüfers über alle 
für die Aufgaben des Aufsichts-
rats wesentlichen Feststellun-
gen und Vorkommnisse wäh-
rend der Abschlussprüfung.“ 

DCGK 
Abschnitt 
7.2.3 
und 
IDW PS 
345 
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(11) Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers (Berichterstattung und Bestätigungsvermerk) 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Berichtspflicht des Abschlussprüfers 

 Pflicht zur Berichterstattung im 
Prüfungsbericht über 
- Art, 
- Umfang und 
- Ergebnis 
der Prüfung.  

§ 321 Abs. 
1 Satz 1, 
1. Halb-
satz HGB 

 

Pflicht des Abschlussprüfers zur Vorlage eines Prüfungsberichts 

neu Pflicht zur Vorlage eines „zu-
sätzlichen Berichts“. 

Art. 11 
EU-VO 

Nach deutschem Verständnis (und lan-
ger „Tradition“) ist damit der in Deutsch-
land für gesetzliche Pflicht-
Abschlussprüfungen ohnehin vorge-
schriebene Prüfungsbericht (§ 321 
HGB) gemeint.  

neu Der Mindestinhalt des „zusätz-
lichen Berichts“ geht deutlich 
über den Mindestinhalt des Prü-
fungsberichts gemäß § 321 
HGB hinaus. 

Art. 11 
Abs. 2 
EU-VO 

Bestätigungsvermerk („Testat“) – zusammengefasstes Prüfungsergebnis 

neu Darstellung des Prüfungsergeb-
nisses im Bestätigungsvermerk. 
Mindestinhalt gemäß Art. 28 der 
überarb. Abschlussprüferrichtli-
nie. 

Art. 28 
überarb. 
AP-
Richtlinie 

 Nach deutschem Recht (§ 322 HGB) 
wird das Prüfungsergebnis im Bestä-
tigungsvermerk zusammengefasst: 

- uneingeschränkter Bestätigungs-
vermerk, 

- eingeschränkter Bestätigungs-
vermerk oder 

- Versagungsvermerk. 
 Ergänzung des Bestätigungsvermerks 

(ohne Einschränkung des Prüfungsur-
teils) möglich und in der Praxis 
durchaus gebräuchlich. 

neu Zusätzlich zum Mindestinhalt 
gem. Art. 28 der überarb. AP-
Richtlinie hat der Bestätigungs-
vermerk bei PIE durch die EU-
VO einen darüber hinaus ge-
henden Mindestinhalt 

Art. 10 
Abs. 2 
EU-VO 

Als besonders relevant werden die An-
gaben des Prüfers zu den sog. „Key Au-
dit Matters“ (wesentlichen Prüfungs-
schwerpunkten) eingeschätzt:  
 Beschreibung der bedeutsamsten 

beurteilten Risiken wesentlicher fal-
scher Darstellungen,  

 Zusammenfassung der Reaktion des 
Prüfers auf diese Risiken und 

 gegebenenfalls wichtige Feststellun-
gen in Bezug auf diese Risiken. 

Hinweis:  Bestätigungsvermerk 
von Non-PIE bleibt (bis zur An-
erkennung entspr. Internationa-
ler Prüfungsstandards) unver-
ändert  umfangreicherer Be-
stätigungsvermerk bei PIE 

§ 322Abs. 
1a HGB  
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(12) Mindestinhalt des Prüfungsberichts 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Bezeichnung „zusätzlicher Bericht an 
den Prüfungsausschuss“ 

Art. 11 
Abs. 2 
EU-VO 

börsennotierte AG: Bericht auch über 
Prüfung des Risikofrüherkennungs-
systems (§ 317 Abs. 4 HGB) 

neu Schriftlicher Bericht, enthält Erläuterung der Ergebnisse der durchgeführten Ab-
schlussprüfung und ferner zumindest Folgendes:  
a) Erklärung über die Unabhängigkeit nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a, 
b) Angabe jedes an der Prüfung beteiligten verantwortlichen Prüfungspartners, 
c) ggf. Hinweis darauf, dass der Abschlussprüfer Vorkehrungen zur Sicherstellung der 

Unabhängigkeit bei Einschaltung Dritter getroffen hat, 
d) Beschreibung von Art, Häufigkeit und Umfang der Kommunikation mit den Organen, 
e) Beschreibung von Umfang und Zeitplan der Prüfung, 
f) „Joint Audit“: Beschreibung der Aufgabenverteilung zwischen den Abschlussprüfern, 
g) Beschreibung der verwendeten Prüfungsmethoden je „Bilanzkategorie“, 
h) Darlegung (ggf. auch einzelner) quantitativer Wesentlichkeitsgrenzen, 
i) Angaben und Erläuterungen bei festgestellten Ereignissen oder Gegebenheiten, die 

erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können, 

j) Angabe bedeutsamer Mängel im internen Finanzkontrollsystem, einschl. Angabe zu 
jedem davon, ob er vom Management beseitigt wurde oder nicht, 

k) Angabe von im Laufe der Prüfung festgestellten bedeutsamen Sachverhalten im Zu-
sammenhang mit tatsächlichen oder vermuteten Normverstößen, 

l) Angabe und Beurteilung der bei den verschiedenen Posten des Abschlusses ange-
wandten Bewertungsmethoden einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderun-
gen an diesen Methoden, 

m) bei Prüfung des konsolidierten Abschlusses (Konzernabschluss), Erläuterung des 
Umfangs der Konsolidierung und der auf etwaige nicht konsolidierte Unternehmen 
angewandten Ausschlusskriterien,  

n) ggf. Angabe, welche Prüfungsarbeiten von Prüfern aus einem Nicht-EU-Land ausge-
führt wurden, 

o) Angabe, ob das geprüfte Unternehmen alle verlangten Erläuterungen und Unterlagen 
geliefert hat, 

p) Angaben über:  
i) etwaige bedeutsame Schwierigkeiten während der Abschlussprüfung, 
ii) etwaige bedeutsame Sachverhalte, die während der Prüfung besprochen wurden 

oder Gegenstand des Schriftverkehrs mit dem Management waren, 
iii) etwaige sonstige sich aus der Abschlussprüfung ergebende Sachverhalte, die für 

die Aufsicht über den Rechnungslegungsprozess bedeutsam sind. 
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(13) Vorlage von Abschluss und Prüfungsbericht an Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Pflicht des Abschlussprüfers zur Vorlage des Prüfungsberichts an den Aufsichtsrat 

neu Vorlagepflicht des Abschluss-
prüfers ergibt sich daraus, dass 
der Aufsichtsrat den Prüfungs-
auftrag erteilt („Auftraggeber ist 
Berichtsadressat“). 
 
Beachte: Selbst wenn ein Prü-
fungsausschuss eingerichtet ist 
(was bei PIE wohl überwiegend 
der Fall sein dürfte) bleibt die 
Prüfung von Jahres- und Kon-
zernabschluss immer eine Vor-
behaltsaufgabe des Gesamt-
Aufsichtsrats. 
 

§ 321 Abs. 
5 Satz 2 
HGB  
 
 
aber:  
§ 170 Abs. 
3 AktG 
 
 
 
§ 107 Abs. 
3 Satz 4 
i.V.m. § 
171 AktG 

Neufassung § 321 Abs. 5 Satz 2 HGB: 
„Hat der Aufsichtsrat den Auftrag erteilt, 
so ist der Bericht ihmund gleichzeitig  
einem eingerichteten Prüfungsaus-
schuss, vorzulegen.“ 
Nach wie vor gilt, dass jedes Aufsichts-
ratsmitglied das Recht hat, von den zu 
prüfenden Vorlagen (u.a. Abschlüsse) 
und Prüfungsberichten Kenntnis zu neh-
men. Die Vorlagen und Prüfungsberichte 
sind auch jedem Aufsichtsratsmitglied 
oder, soweit der Aufsichtsrat dies be-
schlossen hat, den Mitgliedern eines 
Ausschusses (z.B. des Prüfungsaus-
schusses) zu übermitteln.  

Zuleitung des Prüfungsberichts an Geschäftsführung bzw. Vorstand 
neu Wenn der Abschlussprüfer den 

Prüfungsbericht dem Aufsichts-
rat vorzulegen hat (weil dieser 
den Prüfungsauftrag erteilt hat, 
s. oben) ,ist der Bericht unver-
züglich nach Vorlage dem Ge-
schäftsführungsorgan (Vorstand 
oder Geschäftsführung) mit Ge-
legenheit zur Stellungnahme 
zuzuleiten. 

§ 321 Abs. 
5 Satz 3 
HGB n.F.*  
§ 321 Abs. 
5 Satz 3 
HGB a.F. 

Bisher war dem Vorstand vor Zuleitung 
des Berichts an den Aufsichtsrat Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. 
Laut Begründung zum AReG-RegE er-
hält das Geschäftsführungsorgan durch 
die Regelung eine ausdrückliche An-
spruchsgrundlage zur Vorlage des „ferti-
gen“ Prüfungsberichts. 
In der Praxis war es bisher üblich, dass 
der Abschlussprüfer dem Vorstand bzw. 
der Geschäftsführung einen Berichts-
entwurf zugeleitet hat. Dieses Verfahren 
(auch als „letzte Prüfungshandlung“ des 
Prüfers bezeichnet) wird weiterhin als 
rechtmäßig angesehen (so auch 
Rechtsausschuss des Deutschen Bun-
destages, Drucksache 18/7902, S. 64). 
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(14) Prüfung des Abschlusses durch den Aufsichtsrat 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Prüfungspflicht des Aufsichtsrats 

 Gegenstand der Prüfungspflicht: 
 Jahresabschluss, 
 Lagebericht und 
 Gewinnverwendungsvor-

schlag  
Bei Konzern-
Mutterunternehmen erstreckt 
sich die Prüfungspflicht zusätz-
lich auf: 
 Konzernabschluss und 
 Konzernlagebericht. 

§ 171 Abs. 
1 Satz 1 
AktG 

Regelung gilt für alle obligatorischen 
Aufsichtsräte, da aktienrechtliche Rege-
lung entweder unmittelbar (AG) oder 
über Verweisungen in MitbestG und Drit-
telbG gilt. 
Der Aufsichtsrat hat nicht nur die Recht-
mäßigkeit, sondern auch die sachliche 
Angemessenheit („Zweckmäßigkeit“ und 
„Wirtschaftlichkeit“) des Jahresabschlus-
ses zu prüfen. 
Insoweit ist sein Prüfungsauftrag weiter-
gehend als der des Abschlussprüfers, 
der die Ordnungsmäßigkeit und Recht-
mäßigkeit der Buchführung und des Ab-
schlusses prüft. 
§ 171 AktG ist nicht satzungsdispositiv 
gemäß § 23 Abs. 5 AktG. 

 Prüfung und Billigung (beim 
Jahresabschluss damit ggf. 
auch Feststellung) der Ab-
schlüsse ist immer Vorbehalts-
aufgabe des Gesamt-
Aufsichtsrats.  
 
 
Prüfungspflicht gilt für jedes 
einzelne Aufsichtsratsmitglied. 

§ 107 Abs. 
3 Satz 4 
AktG 

Delegation an einen Ausschuss des Auf-
sichtsrats ist nicht zulässig. 
Auch ein ggf. eingerichteter Prüfungs-
ausschuss kann sich nur vorbereitend 
mit den Abschlüssen und den weiteren 
Unterlagen (v.a. Prüfungsberichte, s. 
unten) befassen. Alle Aufsichtsratsmit-
glieder (nicht nur die Mitglieder eines 
Prüfungsausschusses!) bleiben in der 
Pflicht zur Prüfung der Abschlüsse. 

 Die Prüfung durch den Auf-
sichtsrat erfolgt grundsätzlich 
durch sorgfältiges und kritisches 
Studium der Prüfungsberichte. 

 Ggf. ergänzende Befragung des Ab-
schlussprüfers in der AR-Sitzung. 
Weitere Prüfungshandlungen des Auf-
sichtsrats (oder von ihm initiierte bzw. 
beauftragte) sind regelmäßig erst dann 
erforderlich, wenn die Berichterstattung 
des Abschlussprüfers aus Sicht des Auf-
sichtsrats Unplausibilitäten enthält. 

 15 



 
3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(15) Beschlussfassung des Aufsichtsrats (Billigung bzw. Billigung und Feststellung) 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Billigung des Jahresabschlusses 

 § 171 Abs. 2 AktG: 
„1Der Aufsichtsrat hat über das 
Ergebnis der Prüfung schriftlich 
an die Hauptversammlung zu 
berichten. ... 3Ist der Jahresab-
schluß durch einen Abschluß-
prüfer zu prüfen, so hat der Auf-
sichtsrat ferner zu dem Ergebnis 
der Prüfung des Jahresab-
schlusses durch den Abschluß-
prüfer Stellung zu nehmen.  
4Am Schluß des Berichts hat 
der Aufsichtsrat zu erklären, 
ob nach dem abschließenden 
Ergebnis seiner Prüfung Ein-
wendungen zu erheben sind 
und ob er den vom Vorstand 
aufgestellten Jahresabschluß 
billigt.“  
 Beschlussfassung des 

Aufsichtsrats erforderlich! 

§ 171 Abs. 
2 AktG  

Bei Aktiengesellschaften ist der Jah-
resabschluss mit der Billigung durch 
den Aufsichtsrat auch regelmäßig 
festgestellt (§ 172, 1. Hs. AktG), 
es sei denn, Vorstand und Aufsichtsrat 
übertragen die Feststellung der Haupt-
versammlung (§ 172, 2. Hs. AktG). 
Der festgestellte Jahresabschluss löst 
Rechtsfolgen aus (z.B. als Grundlage 
der zu beschließenden oder der vertrag-
lichen Ergebnisverwendung).  
Der vom Aufsichtsrat festgestellte Jah-
resabschluss kann von der Hauptver-
sammlung nicht mehr geändert werden. 
Die Hauptversammlung entscheidet auf 
der Grundlage des festgestellten Jahres-
abschlusses über den Gewinnverwen-
dungsvorschlag von Vorstand und Auf-
sichtsrat. 
Nur über die Gewinnverwendung kann 
die Hauptversammlung anders beschlie-
ßen als von Vorstand und Aufsichtsrat 
vorgeschlagen. Der festgestellte Jahres-
abschluss bleibt dadurch unverändert. 

Billigung des Konzernabschlusses 
 Der Aufsichtsrat eines Mut-

terunternehmens (§ 290 Abs. 1 
und 2 HGB) billigt den Kon-
zernabschluss. 

§ 171 Abs. 
2 Satz 5 
AktG  
 
 
EU-VO 
1606/2002 
vom 
19.07. 
2002 
vgl. auch 
§ 315a 
Abs. 1 
HGB 

Der Konzernabschluss löst - anders als 
der Jahresabschluss (s. oben) - keine 
unmittelbaren Rechtsfolgen aus. 
 Deshalb erfolgt keine Feststellung! 
Allerdings ist der Konzernabschluss zum 
Beispiel regelmäßig Grundlage der Kapi-
talmarktkommunikation („Informations-
funktion des Konzernabschlusses“) und 
wird dementsprechend veröffentlicht. 
Kapitalmarktorientierte Unternehmen mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der EU sind 
verpflichtet, ihren Konzernabschluss 
nach den „International Financial Report-
ing Standards“ (IFRS) aufzustellen. 
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(16) Berichterstattung von AR und PA über das Ergebnis ihrer Prüfung 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Berichterstattung des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung 

 Der Aufsichtsrat hat der Haupt-
versammlung schriftlich Bericht 
zu erstatten.  

§ 171 Abs. 
2 AktG  

Regelung gilt für alle obligatorischen 
Aufsichtsräte, da aktienrechtliche Rege-
lung entweder unmittelbar (AG) oder 
über Verweisungen in MitbestG und Drit-
telbG gilt. 
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(17) Gesetzliche Anforderungen an die Mitglieder von Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Persönliche Anforderungen gemäß § 100 AktG 

  Nur natürliche, unbeschränkt 
geschäftsfähige Person als 
Aufsichtsratsmitglied (Abs. 1). 

 Höchstzahl der Aufsichtsrats-
mandate (Abs. 2). 

 Verweis auf MitbestG und 
DrittelbG für andere persönli-
che Voraussetzungen (Abs. 
3). 

 Persönliche Voraussetzungen 
für entsandte Aufsichtsrats-
mitglieder durch Satzungsre-
gel möglich (Abs. 4). 

 Mindestens ein „Financial Ex-
pert“ (Abs. 5). 

§ 100 
AktG  

 

„Finanzexperte“ („Financial Expert“) 
neu Mindestens ein Aufsichtsrats-

mitglied bei PIE muss über 
Rechnungslegungs- oder Ab-
schlussprüfungssachverstand 
verfügen („Financial Expert“). 
Die Unabhängigkeit des „Finan-
cial Expert“ ist nicht mehr gefor-
dert. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aufsichtsratsmitglieder 
müssen in ihrer Gesamtheit mit 
dem Sektor, in dem das Unter-
nehmen tätig ist, vertraut sein. 
Die Regelung des § 100 Abs. 5 
gilt auch für den Prüfungsaus-
schuss bei PIE. 

§ 100 Abs. 
5 AktG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 107 Abs. 
4 AktG  

Bisher musste mindestens ein unabhän-
giges Mitglied des Aufsichtsrats über 
Sachverstand auf den Gebieten Rech-
nungslegung oder Abschlussprüfung 
verfügen. 
Klarstellung, dass der „Financial Expert“ 
künftig Rechnungslegungs- und Ab-
schlussprüfungsexpertise haben muss. 
Das ausdrückliche Unabhängigkeitser-
fordernis wird mit Hinweis darauf aufge-
geben, dass durch die institutionelle 
Trennung des Prüfungsausschusses von 
der Geschäftsleitung bereits ein allge-
mein hohes Maß an Unabhängigkeit si-
chergestellt ist (vgl. Begründung zu § 
100 AktG, AReG-RegE). 
 Nicht jedes Aufsichtsratsmitglied muss 
im Vorfeld seiner Besetzung praktische 
Erfahrung oder Kenntnisse in dem Sek-
tor gesammelt haben, in dem das Unter-
nehmen tätig ist. „Sektorenkenntnisse“ 
können z.B. auch durch intensive Wei-
terbildungen erworben werden (vgl. Be-
gründung zu § 100 AktG, AReG-RegE). 
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(18) Aufsichtsrat und Ausschussbildung 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Selbstorganisationsrecht des Aufsichtsrats 

 Die Kompetenz zur Bildung, 
Besetzung und Aufgabenzuwei-
sung von Aufsichtsratsaus-
schüssen liegt (soweit keine 
gesetzliche Reglung existiert, 
z.B. § 27 Abs. 3 MitbestG für 
den sog. „Vermittlungsaus-
schuss“) beim obligatorischen 
Aufsichtsrat zwingend beim Auf-
sichtsrat. 

§ 107 Abs. 
3 S. 1 
AktG  

 „Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mit-
te einen oder mehrere Ausschüsse 
bestellen, namentlich um seine Ver-
handlungen und Beschlüsse vorzube-
reiten oder die Ausführung seiner Be-
schlüsse zu überwachen.“ 

Es besteht auch keine Kompetenz des 
Satzungsgebers (Hauptversammlung), 
dem Aufsichtsrat die Bildung von Aus-
schüssen vorzuschreiben, zu beschrän-
ken oder zu untersagen.  
Regelung gilt für alle obligatorischen 
Aufsichtsräte, da aktienrechtliche Rege-
lung entweder unmittelbar (AG) oder 
über Verweisungen in MitbestG und Drit-
telbG gilt. 

Keine Pflicht zur Bildung eines Prüfungsausschusses 

 Möglichkeit der Mitgliedstaaten, 
von Pflicht zur Bildung eines 
Prüfungsausschusses bei PIE 
abzusehen. 

Art. 39 
Abs. 2, 
Unterabs. 
2 überarb. 
AP-
Richtlinie 

 § 107 Abs. 3 Satz 1 und 2 AktG insoweit 
unverändert: „Der Aufsichtsrat kann aus 
seiner Mitte einen oder mehrere Aus-
schüsse bestellen, ….Er kann insbeson-
dere einen Prüfungsausschuss bestellen, 
….“ 
Soweit besondere aufsichtsrechtliche 
Bestimmungen dem Aufsichtsorgan 
(Aufsichts- oder Verwaltungsrat) die Bil-
dung von Prüfungsausschüssen zwin-
gend vorschreiben (z.B. § 25d Abs. 9 
KWG), besteht diese Pflicht unabhängig 
von der aktienrechtlichen „Kann-
Regelung“ 

Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex 
 Der DCGK empfiehlt (börsenno-

tierten Aktiengesellschaften) die 
Einrichtung eines Prüfungsaus-
schusses durch den Aufsichts-
rat.  

DCGK 
Abschnitt 
5.3.2 
 
§ 161 
AktG 

 In der Praxis ist die Einrichtung eines 
Prüfungsausschusses durch Auf-
sichtsräte börsennotierter Aktienge-
sellschaften wohl üblich. 

 Wird dieser Empfehlung nicht gefolgt, 
ist darauf in der Entsprechenserklä-
rung (mit Begründung) hinzuweisen.  
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(19) Mögliche Aufgabenteilung zwischen Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Selbstorganisationsrecht des Aufsichtsrats 

neu Im Gesetz erfolgt  eine Aufga-
benzuweisung an einen (weiter-
hin nicht zwingend zu bilden-
den) Prüfungsausschuss (s. 
oben) 
 

§ 107 Abs. 
3 Satz 2 
AktG  

 Die Gesetzesbegründung zum AReG 
stellt klar, dass der Prüfungsausschuss 
in der dualistischen Unternehmensver-
fassung – wie sie das AktG vorgibt – kein 
eigenständiges Unternehmensorgan ist. 
„Der eingerichtete Prüfungsausschuss 
erfüllt seine Aufgaben unbeschadet der 
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats.“ 
(Begründung zu § 107 AktG, AReG-
RegE) 

neu Der Prüfungsausschuss kann 
„Empfehlungen oder Vorschläge 
zur Gewährleistung der Integri-
tät des Rechnungslegungspro-
zesses“ unterbreiten. 

§ 107 Abs. 
3 Satz 3 
AktG 

In dem im Aktiengesetz angelegten Sys-
tem sind diese Empfehlungen oder Vor-
schläge regelmäßig an den Aufsichtsrat 
zu erteilen, dessen Gremium der Prü-
fungsausschuss ist (vgl. Begründung zu 
§ 107 AktG, AReG-RegE). 
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3.3.1 Rechtsform: Aktiengesellschaft „PIE“ oder 

„Non-PIE“: PIE 
Mitbestimmungsstatut: Fakultative Arbeitnehmerbeteiligung 
 
(20) Berichterstattung von Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss über ihre Tätigkeit 
 
Sachverhalt: Norm: Anmerkung: 
Berichterstattung des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung 

 Der Aufsichtsrat hat der Haupt-
versammlung schriftlich Bericht 
zu erstatten.  

§ 171 Abs. 
2 AktG  

Regelung gilt für alle obligatorischen 
Aufsichtsräte, da aktienrechtliche Rege-
lung entweder unmittelbar (AG) oder 
über Verweisungen in MitbestG und Drit-
telbG gilt. 

Berichtspflicht gegenüber der (Abschlussprüfer-)Aufsichtsbehörde 
neu Die Abschlussprüferaufsichts-

stelle beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausführkontrolle 
kann 
 zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

gem. Art. 27 Abs. 1 Buchst. 
c) der EU-VO (Bewertung 
der Tätigkeitsergebnisse der 
Prüfungsausschüsse durch 
die Behörde) 

 von einem PIE  
(außer: Genossenschaft, 
Sparkasse oder sonstiges 
landesrechtliches öffentlich-
rechtliches Kreditinstitut) 

 eine Darstellung und Erläute-
rung des Ergebnisses sowie  
der Durchführung der Tätig-
keit seines Prüfungsaus-
schusses  

verlangen.  
 Sie soll zunächst auf Infor-

mationen aus öffentlich zu-
gänglichen Quellen zurück-
greifen.  

§ 324 Abs. 
3 HGB  

  Die Abschlussprüferaufsichtsstelle ist 
Abschlussprüferaufsichtsbehörde 
i.S.v. Art 20 der EU-VO 537/2014. Sie 
ist eigentlich für die Berufsaufsicht 
über die Wirtschaftsprüfer zuständig. 
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